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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2017/09/0035

Besprechung in:

ZAS 6/2018, S 340 - 342;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob eine Ausnahme nach § 1 Abs. 2 lit. l AuslBG vorliegt, ist zunächst zu prüfen, ob die Ankerperson

von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat. Nur in diesem Fall besteht überhaupt die Möglichkeit, dass

die Ausländerin von ihrer Stiefmutter mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Österreich eine unionsrechtliche

Arbeitnehmerfreizügigkeit ableiten kann (vgl. EuGH 14.11.2017, Toufik Lounes, C-165/16).

Gerichtsentscheidung
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